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Neue Schlussabrechnung PEF-Kredit Zytlos 

KP2024-493 

 

 

Antrag 

 

Die RGPK beantragt dem Kirchgemeindeparlament mit 7:0 Stimmen: 

 

Ablehnung. 

 

 

Begründung 

 

Die vorliegende Schlussabrechnung vom 12. November 2024 ersetzt die Version vom 12. Juni 

2024 (KP2024-395). Sie musste korrigiert werden, weil mehrere hunderttausend Franken von den 

Verantwortlichen des Zytlos widerrechtlich in einer «schwarzen Kasse» zurückbehalten wurden. 

 

Im Kurzgutachten vom 15. Oktober 2024 von Dr. Peter Saile wurden Mängel in der früheren Kre-

ditabrechnung gerügt (vgl. Abschlussbericht vom 12. November 2024, Rz. 12 f.). Es wurde darauf 

hingewiesen, dass folgende im Kanton Zürich geltenden Grundsätze missachtet wurden: 

 

a. Eigenleistungen 

Wesentliche Eigenleistungen sind auszuweisen, vgl. § 15 Abs. 1 lit.e Gemeindeverordnung.  

 

b. Bruttoprinzip 

Beiträge Dritter dürfen nur dann vom Kreditbetrag abgezogen werden, wenn sie «rechts-

kräftig feststehen» oder wenn der Kredit «unter dem Vorbehalt bestimmter Leistungen Drit-

ter» bewilligt wird, vgl. § 110 Abs. 2 Gemeindegesetz. 

 

c. Zerstückelungsverbot 

Alle Ausgaben, die sachlich und zeitlich zusammengehören oder sich gegenseitig bedin-

gen, müssen zusammengezählt werden, vgl. § 110 Abs. 1 Gemeindegesetz. 

 

Diese und weitere Regeln für Zusatzkredite (§ 108 und 109 Gemeindegesetz) werden in der vorlie-

genden Schlussabrechnung erneut ignoriert. Es ist immer noch von «Nettoprojektkosten» die Rede, 

anstatt die Brutto-Einnahmen und -Ausgaben aufzuführen. Weder die Eigenleistungen (z.B. Nut-

zung von Räumlichkeiten und personellen Ressourcen im Kirchenkreis zwei) noch die Beiträge Drit-

ter (z.B. Konsumationen und Spenden) werden transparent und vollständig ausgewiesen. Die Ge-

samtkosten von Zytlos seit Projektbeginn werden nicht einmal erwähnt. 
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Es genügt nicht, nur die aufgrund der «schwarzen Kasse» offensichtlich falschen Zahlen zu korri-

gieren. Die allgemeinen Regeln, auf welche die Kirchenpflege im Gutachten von Dr. Saile ausdrück-

lich hingewiesen wurde, werden auch in der vorliegenden Kreditabrechnung grob verletzt. 

 

Für die RGPK ist damit das Vertrauen in die Buchführung im Projekt Zytlos nicht wiederhergestellt. 

Die RGPK empfiehlt darum einstimmig Ablehnung. 
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